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Am 2. März 2016 hat die Abgeordnetenkammer (untere Kammer des rumänischen
Parlaments) einen Gesetzentwurf über die Abschaffung der Rundfunkgebühr
abgelehnt. Der Senat (obere Kammer des rumänischen Parlaments) wird die
endgültige Entscheidung treffen (siehe unter anderem IRIS 2003-4/24, IRIS 2013-
5/37, IRIS 2014-1/38, IRIS 2014-6/30, IRIS 2015-6/33). Den Initiatoren des
Gesetzentwurfs zufolge würde die von den rumänischen öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten eingezogene Rundfunkgebühr vollständig abgeschafft und
nicht durch eine andere Einkommensquelle ersetzt werden.

Der Legislativrat, der eine positive Stellungnahme zum Gesetzentwurf
herausgegeben hat, warnte, weil die Abschaffung der Einkommensquellen des
öffentlich-rechtlichen Hörfunks und Fernsehens zu deren Zahlungsunfähigkeit
führen könnte. Zum anderen hat der Rechtsausschuss der Abgeordnetenkammer
eine einstimmige negative Stellungnahme zum Gesetzentwurf herausgegeben.
Die rumänische Regierung hat eine negative Stellungnahme zum Gesetzentwurf
über die Abschaffung der Rundfunkgebühr für öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten abgegeben. Die Regierung ist der Ansicht, dass der öffentlich-
rechtliche Auftrag der Rundfunkanstalten darin bestünde, das Recht der Bürger
auf Information zu gewährleisten, wofür öffentliche Ausgaben erforderlich seien.
Die Kosten seien durch Steuern und Gebühren gedeckt, und die Rundfunkgebühr
sei keine steuerliche Gebühr und existiere in den meisten europäischen Ländern.
Der Wegfall der Rundfunkgebühr, die die Haupteinnahmequelle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks bilde, würde es diesem unmöglich machen, seinen
öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen und könne sogar zu dessen Abschaffung
führen, so die Regierung in ihrer Stellungnahme. Der Regierung zufolge würden
der öffentlich-rechtliche Hörfunk und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ohne die
Rundfunkgebühr und angesichts der Werbebeschränkung auf 8 Minuten pro
Stunde (gegenüber 12 Minuten pro Stunde für Privatsender) politisch und
wirtschaftlich unter Druck geraten. Die Regierung erinnerte daran, dass die Union
der europäischen Rundfunkorganisationen (UER/EBU) die Rundfunkgebühr
nachdrücklich als die beste Finanzierungslösung empfohlen hat, um die
redaktionelle Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
sicherzustellen. Gleichzeitig hob die Regierung hervor, dass die Rundfunkgebühr
nicht von Kabelanbietern erhoben werde und die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten von den Kabelanbietern kein Geld für die Verbreitung der
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privaten Programme erhielten, wie dies bei kommerziellen Sendern der Fall sei.
Das Kabinett betonte, dass die Rundfunkgebühr rechtlich verpflichtend sei, und
die Zahlung von Abonnementgebühren an Kabelnetzbetreiber fakultativ erfolge.
Die Verbreitung öffentlich-rechtlicher Fernsehsender ohne Zusatzkosten sei
gemäß dem audiovisuellen Gesetz Nr. 504/2002 mit weiteren Änderungen und
Ergänzungen vorgeschrieben.

Der Gesetzentwurf wurde vom Kulturausschuss der Abgeordnetenkammer
abgelehnt. Der Auftrag öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten bestünde in der
Gewährleistung des verfassungsmäßigen Rechts der Bürger auf Information, was
dank der Rundfunkgebühr möglich sei. Der Kulturausschuss machte geltend, dass
es durch Abschaffung der Rundfunkgebühr als Haupteinnahmequelle, ohne diese
durch Einnahmen aus anderen Quellen zu ersetzen, für öffentlich-rechtlichen
Hörfunk- und Fernsehanstalten unmöglich würde, ihren öffentlich-rechtlichen
Auftrag zu erfüllen.

Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994
privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune
şi Societăţii Române de Televiziune - forma iniţiatorului

http://www.cdep.ro/proiecte/2015/800/80/4/pl1140.pdf

Gesetzentwurf über die Änderung von Artikel 40 des Gesetzes Nr. 41/1994 über
die Organisation und Funktionsweise der rumänischen Hörfunkgesellschaft und
der rumänischen Fernsehgesellschaft - Fassung des Initiators
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